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1. Planungsanlass  

Für den Änderungsbereich der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der 

Gemeinde Letschin wurde der Bebauungsplan Nr. 10 „Solarpark Letschin“ 

aufgestellt. Vorgesehen ist die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes 

nach § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung Energieerzeugung auf 

der Basis solarer Strahlungsenergie. Der derzeit wirksame Flächennutzungs-

plan weist den Änderungsbereich als Fläche für die Landwirtschaft aus.  

Aus diesem Grund lässt sich der Bebauungsplan Nr. 10 „Solarpark Letschin“ 

und die geplante Ausweisung eines sonstigen Sondergebiets mit der Zweck-

bestimmung „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ 

nicht aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickeln. Die deshalb er-

forderliche 8. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt daher im Parallel-

verfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. Damit wird dem Entwicklungsgebot nach 

§ 8 Abs. 2 Rechnung getragen.  

Für den ehemaligen Planteil 3 ist die Errichtung und der Betrieb einer Freiflä-

chenphotovoltaikanlage nicht möglich. Auf eine Überplanung dieses Bereichs 

wird im weiteren Verfahren verzichtet.  
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2. Vorgaben und Rahmenbedingungen 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. Sep-

tember 2021 (BGBl. I S. 4147) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. No-

vember 2017 (BGBl. I S.3786), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 

Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. De-

zember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. 

November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Feb-

ruar 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 5]) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. l S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908)  

o Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 

(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) i. d. F. der 

Bekanntmachung vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28]) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Letschin in der aktuellen Fassung  

 

2.2  Änderungsbereich 

Der räumliche Änderungsbereich beläuft sich auf eine Fläche von insgesamt 11,7 ha. 

Der Planungsraum gliedert sich in zwei Planteile. 

• Planteil 1 mit einer Teilfläche von 7,5 ha erstreckt sich auf einem Teil des Flur-

stücks 126 der Flur 6 in der Gemarkung Letschin 

• Planteil 2 mit einer Teilfläche von 4,2 ha erstreckt sich auf einem Teil des Flur-

stücks 81 der Flur 6 in der Gemarkung Letschin 

 

2.3 Planungsbindungen 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei 

sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende 

Pläne oder Programme aufzustellen.  
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Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Letschin ergeben sich die Ziele, 

Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden Rechts-

grundlagen: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008, das zuletzt durch Ar-

tikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBI. I S. 2808) 

o Gesetz zu dem Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über das 

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und die Änderung des 

Landesplanungsvertrags vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 235) 

o Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-

Brandenburg (LEP HR) vom 29. April 2019 (GVBl. Ll/19, [Nr. 35] 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 4 Abs. 1 

ROG.   

Nach § 3 Nr.6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und Ord-

nung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In diesem Zu-

sammenhang entscheiden also die Dimension der geplanten Photovoltaikanlage, die 

Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Aus-wirkungen auf gesi-

cherte Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit. 

Gemäß geltender Rechtsprechung trifft das regelmäßig dann zu, wenn infolge der 

Größe des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die über den unmittelbaren 

Nahbereich hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung). 

Die in den raumordnerischen Grundsätzen formulierten Standortprioritäten werden 

mit dem gewählten Geltungsbereich des Bebauungsplans vollständig erfüllt.  

Gemäß dem LEPro 2007 § 2 Abs. 3 wird dem Ausbau neuer Wirtschaftsfelder im 

ländlichen Raum eindeutig zugesprochen. Dazu zählt die europaweite und nationale 

Neuausrichtung auf die Erzeugung regenerativer Energien (Wind-energie, Solar-

energie, Biomasse).  

„Die Erschließung bzw. Stärkung neuer, zukunftsfähiger Wirtschaftsfelder trägt zur 

Diversifizierung der Erwerbsgrundlagen und somit zur Schaffung von Arbeitsplätzen 

auch außerhalb der Landwirtschaft bei. Zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Ent-

wicklung und Vermeidung weiterer Abwanderung sollen die ländlichen Räume zu 

einem wissensbasierten Wirtschaftsraum weiterentwickelt werden.“ (Begründung zu 

§ 2 zu (3); LEPro 2007) 

Die wesentlichen Wertschöpfungspotenziale der ländlichen Räume sollen zukunfts-

weisend durch „technologische Innovationen und daran anknüpfende Produktions-

potenziale insbesondere in den Technologiebereichen der Energie […] erschlossen 

und weiterentwickelt werden“. (Begründung zu § 2 zu (3); LEPro 2007) 
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Gemäß dem LEP HR wird hinsichtlich der Klimaschutzziele den erneuerbaren Ener-

giearten (Windenergie, Biomasse, Solarenergie) eine besondere energiesichernde 

Bedeutung zugesprochen.  

Laut des Grundsatzes 8.1 des LEP HR sollen zur Vermeidung und Verminderung des 

Ausstoßes klimawirksamer Treibhausgase eine räumliche Vorsorge für eine klima-

neutrale Energieversorgung, insbesondere durch erneuerbare Energien, getroffen 

werden.  

Das vorliegende Plangebiet umfasst eine Fläche direkt nördlich und südlich der 

Bahnstrecke Eberswalde – Werbig oben, die gerade aufgrund der bereits be-

stehenden Vorbelastung sowie der günstigen Topografie gut für die umwelt- und 

ressourcenschonende Art der dezentralen Stromerzeugung geeignet ist. Insofern 

soll ein durch die Bahnstrecke, den bereits angrenzenden Solarpark und Windpark 

vorgeprägter Standort überplant werden.  

Gemäß der Stellungnahme der Gemeinsamen Landesplanung vom 18.06.2020 wur-

de festgestellt, dass die Planteile 1 und 2 den Zielen der Raumordnung nicht entge-

gensteht. 
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Hochwasserrisikomanagement 

Das Plangebiet befindet sich vollständig im Hochwasserrisikogebiet HQ 200 (Hoch-

wasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit). Der nordwestliche Teil des Planteils 1 liegt 

darüber hinaus im Hochwasserrisikogebiet HQ 100 (Hochwasser mit mittlerer Wahr-

scheinlichkeit).  

Der Geltungsbereich befindet sich in einem als Risikogebiet im Sinne des § 73 

Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) bestimmten Gebiet. Ent-

sprechend § 9 Absatz 6a BauGB soll das Risikogebiet im Bebauungsplan vermerkt 

werden. Nach § 5 Absatz 2 WHG ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein 

kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsor-

gemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadens-

minderung zu treffen (allgemeine Sorgfaltspflichten). Insbesondere ist die Nutzung 

von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder 

Sachwerte durch Hochwasser anzupassen. 

 

Landwirtschaft 

Das Amt für Landwirtschaft und Umwelt Fachdienst Agrarentwicklung schrieb mit der 

Stellungnahme vom 23.06.2020, dass die Errichtung einer „Photovoltaik-

Freiflächenanlage an diesen Standort nicht befürwortet werden kann.  

Die Böden innerhalb des Geltungsbereichs weisen Ackerzahlen von 55-65 Boden-

punkten auf.  

Gemäß § 1 a Abs. 2 BauGB sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen nur im not-

wendigen Umfang genutzt werden.  

Um den Belangen der Landwirtschaft Rechnung zu tragen, wurde der Änderungsbe-

reich deutlich verkleinert. Die Überplanung des ehemaligen Planteils 3 ist nicht 

mehr vorgesehen. Auch die Fläche des Planteils 2 hat sich verkleinert. Insgesamt 

werden von ehemals 17 ha lediglich 11,5 ha überplant. Die geplante Freiflächen-

Photovoltaikanlage mit einer Fläche von 11,5 ha macht im Vergleich zur Gesamtpro-

duktionsfläche von 850 ha des Landwirtes weniger als 1,2 % aus. Entscheidend ist in 

diesem Zusammenhang, dass sich der Flächenentzug nicht negativ auf die wirtschaft-

liche Bedeutung der Landwirtschaft im Gemeindegebiet auswirkt. Anders ausformu-

liert: die bestehenden bzw. verbleibenden Anbauflächen sollten den derzeitigen Nut-

zungsansprüchen der ansässigen Landwirte entsprechen. 

Des Weiteren soll die Nutzung des Solarparks als Zwischennutzung für einen Zeit-

raum von 30 Jahren befristet werden. Nach dem Rückbau des Solarparks ist eine 

landwirtschaftliche Nutzung weiterhin möglich.  
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Entsprechende verbindliche Regelungen dazu beinhaltet die Festsetzungssystematik 

des Bebauungsplans. Als Folgenutzung wurde Fläche für die Landwirtschaft gemäß   

§ 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB mit der Zweckbestimmung Intensivacker festgesetzt. 

Während der befristeten Betriebsdauer des Solarparks ist hier eine ackerbauliche 

Bewirtschaftung nicht möglich. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die be-

treffenden Flächen nicht zwangsläufig dem Dauergrünlanderhaltungsgesetz zuzuord-

nen sind. 

Eine automatische Umwandlung einer Fläche in Dauergrünland ist vorliegend nicht zu 

befürchten, denn die Pflugregelung aus § 2a DirektZahlDurchfV ist wie auch die VO 

1307/20013 auf die befristet festgesetzte Betriebsfläche eines Solarparks nicht an-

wendbar. 

Während der gesamten Betriebsdauer des Solarparks ist das erforderliche Mindest-

maß an landwirtschaftlicher Tätigkeit weder in Richtung Ackerbau noch in Richtung 

Grünland möglich. Für diesen Zeitraum ist die betreffende Fläche folglich nicht beihil-

feberechtigt für Direktzahlungen im Sinne der Verordnung VO 1307/2013. 

Jedoch kann und soll nach vollständigem Rückbau des Solarparks die Rückumwand-

lung des befristeten sonstigen Sondergebietes zu Ackerland unter Beachtung der 

dann gültigen Rechtsvorschriften erfolgen. 

Es findet also kein dauerhafter Entzug landwirtschaftlicher Produktionsfläche 

statt. 

Für den vorliegenden Standort besteht eine technische Vorprägung durch die 

Bahntrasse, den südöstlich gelegenen Solarpark sowie den Windpark.  Auch der 

Netzanschlusspunkt ist mit einer Entfernung von nur einem Kilometer zum Geltungs-

bereich sehr günstig gelegen.   

Es wird deutlich, dass diese Entscheidung für eine zukünftige Ausformung einer be-

darfsgerechten und Ressourcen schonenden Landwirtschaft mit anderen öffentlichen 

Belangen (hier: Ansiedlung von Gewerbebetrieben zur Erzeugung solarer Strahlungs-

energie im Sinne des allgemeinen Klimaschutzes) in Einklang gebracht werden kann. 

Die Planung ist für das Gemeinwohl nicht nur förderlich, nützlich oder dienlich, es 

besteht vielmehr ein direktes öffentliches Interesse an der Errichtung der im Gel-

tungsbereich geplanten Solaranlagen. 

Die Gemeinde ist aus diesem Grund nach wie vor bestrebt den Anteil der erzeugten 

Energie aus erneuerbaren Energiequellen im Gemeindegebiet zu erhöhen. 

Diese Argumentation macht deutlich, dass unter anderem durch die Verringerung 

und die befristete Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Produktionsfläche die 

Belange der Landwirtschaft mit den Belangen des Schutzes der Umwelt und des Kli-

mas in Einklang gebracht werden können.  
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3. Entwicklungsziele der Flächennutzungsänderung  

Ziel der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Letschin ist 

die bauplanungsrechtliche Vorbereitung und die Entwicklung von Flächen zur 

Gewinnung solarer Strahlungsenergie. Im geplanten sonstigen Sondergebiet 

„Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ sollen grund-

sätzlich die Errichtung und der Betrieb von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

einschließlich erforderlicher Nebenanlagen vorbereitet und ermöglicht wer-

den.  

Die Gebietsausweisung berührt ausschließlich Landwirtschaftsflächen. Der 

Änderungsbereich des Flächennutzungsplans wird derzeit als Fläche für die 

Landwirtschaft dargestellt. 

Für den Änderungsbereich des Flächennutzungsplans der Gemeinde Letschin 

ergibt sich folgende Flächenbilanz: 

 

Ausweisung im Flächennutzungs-

plan 

Bestand Planung 

Fläche für die Landwirtschaft 11,5 ha 0 ha 

Sonstiges Sondergebiet    0 ha 11,5 ha 
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4. Auswirkungen der Flächennutzungsänderung  

Die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes entfaltet auf der Ebene des 

Flächennutzungsplans keine unmittelbaren Wirkungen auf den Natur- und 

Landschaftshaushalt. Es werden jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen 

für die Entwicklung eines Solarparks geschaffen. 

Die geplante Sondergebietsausweisung steht in unmittelbarem Zusammen-

hang mit der Errichtung einer Anlage zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie 

und deren Nebenanlagen. Es besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige 

Ermittlung bestimmter Umweltauswirkungen einer nachfolgenden Planungs-

ebene zuzuordnen (Abschichtung). Eine angemessene und abschließende 

Konfliktbewältigung der zu erwartenden Auswirkungen ist auf der Ebene der 

Flächennutzungsplanung nicht zweckmäßig. 

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen sind die mit der 

Aufstellung der 8. Änderung des Flächennutzungsplans im Vernehmen mit dem 

Bebauungsplan mögliche Flächeninanspruchnahme sowie die vorhersehbaren 

bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen des Solarparks auf die zu 

untersuchenden Schutzgüter.  

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Flächennutzungsplanänderung auf die 

Schutzgüter des Untersuchungsraums lässt sich aufgrund der bestehenden 

Zusammenhänge beider Bauleitplanverfahren auf die Änderung des Flächen-

nutzungsplans übertragen. 

 


